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gend zu besuchen. Der Arbeitnehmer 
braucht das Wissen, um die Tätigkeit im 
Betrieb durchführen zu können; es han-
delt sich dabei regelmässig um Kosten im 
Zusammenhang mit der Einarbeitung des 
Arbeitnehmers (z.B. Schulung auf einem 
bestimmten Programm oder interner Be-
triebsabläufe etc.). Bei diesen Ausbildun-
gen werden üblicherweise keine Diplome/
Zertifikate ausgestellt und bringen dem 
Arbeitnehmer somit ausserhalb des Be-
triebs keine Vorteile. Bei solchen Ausbil-
dungen handelt es sich um notwendige 
Auslagen. Notwendige Auslagen sind 
durch die Arbeitgeberin zu finanzieren, 
was sich aus Art. 327a Obligationenrecht 
(OR) ergibt. Deshalb kann für solche Kos-
ten keine Rückzahlungsverpflichtung bei 
einer möglichen Kündigung durch den 
Arbeitnehmer vorgesehen werden. 

Bei Weiterbildungen, welche nicht zwin-
gend notwendig sind, für die Arbeitge-
berin wohl aber einen Vorteil bieten kön-
nen, sieht es anders aus. Kosten solcher 
Weiterbildungen hat der Arbeitnehmer 
grundsätzlich selbst zu tragen. Oft be-
teiligt sich die Arbeitgeberin freiwillig an 
den Kosten oder übernimmt diese gar 
vollständig. Verständlich aber, dass die 
Arbeitgeberin den Arbeitnehmer für eine 
gewisse Dauer verpflichten will.

Zulässigkeitvon 
Rückzahlungsverpflichtungen

Aus der Rechtsprechung lässt sich ablei-
ten, dass Weiterbildungsvereinbarungen 
mit einer Rückzahlungsverpflichtung 
zwingend vor Beginn der Weiterbildung 

Allgemeines

Mit Weiterbildungsvereinbarungen ver-
sucht die Arbeitgeberin, einen Arbeitneh-
mer für eine gewisse Zeit nach Abschluss 
der Weiterbildung an das Unternehmen 
zu binden. Wenn die Arbeitgeberin die 
Weiterbildung finanziell mitträgt, ist die-
ser Wunsch durchaus nachvollziehbar. In 
einer Weiterbildungsvereinbarung wird 
daher oft das Kündigungsrecht des Ar-
beitnehmers einseitig eingeschränkt. 
Gerichte haben diese Möglichkeit grund-
sätzlich anerkannt. 

Klare Regeln über Weiterbildungsverein-
barungen sind im privatrechtlichen Ar-
beitsverhältnis gesetzlich nicht zu finden. 
Gewisse Gesamtarbeitsverträge sehen 
Regelungen vor, welche nicht allgemein-
gültig sind. Das auf den 1. Januar 2017 
in Kraft getretene Weiterbildungsgesetz 
(WeBiG) soll die Qualität und Transparenz 

von Weiterbildungsangeboten fördern 
und die Chancengleichheit verbessern. 
Das WeBiG regelt aber nicht die Rechte 
und Pflichten zwischen Arbeitnehmer 
und Arbeitgeberin in Bezug auf Weiterbil-
dungen. In öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnissen sehen gewisse Personal-
erlasse Regelungen vor. Deshalb muss 
für Weiterbildungsvereinbarungen im 
privatrechtlichen Arbeitsverhältnis auf die 
Rechtsprechung zurückgegriffen werden. 

AbgrenzungWeiterbildung/ 
betriebsbedingteWeiterbildung
(«Ausbildung»)

Ausbildungen, welche rein betriebsbe-
dingt absolviert werden müssen und dem 
Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt kei-
nen eigentlichen Vorteil bringen, muss 
die Arbeitgeberin finanzieren. Diese Aus-
bildungen werden regelmässig durch die 
Arbeitgeberin angeordnet und sind zwin-

Klare Regeln für vorzeitigen Abbruch und Unternehmensaustritt

Weiterbildungsvereinbarungen 
mit Rückzahlungsverpflichtung
Arbeitnehmer,1 welche eine Weiterbildung während eines laufenden Arbeitsverhältnisses  machen, 

werden oft finanziell durch die Arbeitgeberin unterstützt. Um Konflikte hinsichtlich Rückzahlungs-

verpflichtung bei (vorzeitiger) Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu vermeiden, empfiehlt es 

sich, klare Regeln zu vereinbaren. Der Beitrag thematisiert die wichtigsten Apekte solcher Weiter-

bildungsvereinbarungen.

Von Leena Kriegers-Tejura

Klare Regeln über Weiterbildungsvereinbarungen sind im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis 

gesetzlich nicht zu finden. Für privatrechtliche Arbeitsverhältnisse muss deshalb auf die Recht-

sprechung zurückgegriffen werden.

https://www.arbeitsrecht-aktuell.ch/de/2020/01/30/kostentragung-bei-aus-und-weiterbildung/
https://www.arbeitsrecht-aktuell.ch/de/2020/01/30/kostentragung-bei-aus-und-weiterbildung/
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Unternehmen verbleibt, desto weniger 
muss er zurückbezahlen. Diese degressive 
Ausgestaltung kann sich auf Jahre oder 
auf Monate beziehen. Beispielsweise re-
gelt man, dass für jedes Jahr bzw. jeden 
Monat, welcher der Arbeitnehmer das 
Unternehmen früher verlässt, er einen 
gewissen Prozentsatz der übernomme-
nen Weiterbildungskosten (welche genau 
zu definieren sind) zurückerstatten muss. 

AbbruchderWeiterbildung/ 
NichtbestehenderWeiterbildung

Im Fokus sollte nicht nur die Verpflich-
tung stehen, was geschieht, wenn ein 
Arbeitnehmer nach Abschluss der Wei-
terbildung das Unternehmen verlassen 
will. Auch die Fälle des Abbruchs oder 
Nichtbestehens der Weiterbildung sind 
wesentliche Elemente einer Weiterbil-
dungsvereinbarung. Grundsätzlich sind 
solche Regelungen erlaubt. Im Einzelfall 
könnte es missbräuchlich sein, wenn die 
Arbeitgeberin sich auf die Rückzahlung 
beruft. Dies dürfte dann zutreffen, wenn 
die Arbeitgeberin das Nichtbestehen (mit) 
zu verantworten hat, z.B. weil der Arbeit-
nehmer keine Zeit für die Prüfungsvorbe-
reitung erhielt. Sinnvoll ist es dennoch, 
eine solche Regelung aufzunehmen. 

WesentlicheInhalteeiner
Weiterbildungsvereinbarung

Beim Verfassen einer Weiterbildungsver-
einbarung mit Rückzahlungsverpflich-

Rechtsprechung zum nachvertraglichen 
Konkurrenzverbot herangezogen, d.h., 
anwendbar sind die Art. 340 ff. OR. Ins-
besondere Art. 340 Abs. 2 OR ist analog 
anwendbar. Dieser Artikel regelt den 
Wegfall des Konkurrenzverbots bei  einer 
Kündigung durch die Arbeitgeberin. 
Analog gilt dies auch bei Rückzahlungs-
klauseln. Wenn der Arbeitnehmer keinen 
Anlass zur Kündigung setzt oder die Ar-
beitgeberin aus wirtschaftlichen Grün-
den kündigt, fällt eine solch vereinbarte 
Rückzahlungsverpflichtung weg. Und 
wenn der Arbeitnehmer kündigt, weil 
die Arbeitgeberin ihm einen begründeten 
Anlass dazu gegeben hat (z.B. grobe Per-
sönlichkeitsverletzung, Nichtgewährung 
einer versprochenen Beförderung, unge-
rechtfertigte Lohnkürzung etc.), kann die 
Verpflichtung ebenfalls wegfallen. 

Beschränkungender
Rückzahlungsverpflichtung

Da die Bestimmungen des nachvertragli-
chen Konkurrenzverbots analog Anwen-
dung finden, sind Rückzahlungsklauseln 
einzuschränken. Somit kann im Privat-
recht die Dauer der Rückzahlung auf ma-
ximal drei Jahre ausgedehnt werden.

Damit das Kündigungsrecht des Arbeit-
nehmers nicht zu stark eingeschränkt 
wird, müssen die Rückzahlungsverpflich-
tungen zudem degressiv ausgestaltet 
werden. Das heisst, je länger ein Arbeit-
nehmer nach der Weiterbildung noch im 

abgeschlossen werden müssen. Begrün-
det wird dies mit dem Persönlichkeits-
schutz. Die Vereinbarung muss dabei den 
zurückzubezahlenden Betrag nennen 
und auch den genauen Rückzahlungs-
plan aufstellen, während welcher die 
Rückzahlungsverpflichtung gelten soll. 
Solche Klauseln sind daher grundsätzlich 
rechtens.

Umfangder 
Rückzahlungsverpflichtung

Die Parteien sollten klären, was alles un-
ter die Rückzahlungsverpflichtung fällt. In 
erster Linie geht es sicherlich um die Wei-
terbildungskosten (Kosten für Unterricht, 
Lehrmittel, Prüfungsgebühren). Möglich 
ist auch, dass Arbeitnehmer während 
der Arbeitszeit eine Weiterbildung ab-
solvieren können und diese somit auch 
Arbeitszeit aufschreiben können. Das 
heisst, die Arbeitgeberin erklärt sich be-
reit, den Lohn auch während der Absenz 
für eine Weiterbildung zu bezahlen. Zu 
klären wäre demnach, ob allenfalls Lohn 
zurückbezahlt werden muss. Gemäss 
Rechtsprechung muss dies zwingend ein-
deutig vereinbart werden, wobei die An-
forderungen an eine solche Verpflichtung 
sehr streng sind. 

RückzahlungspflichtbeiKündi-
gungdesArbeitsverhältnisses

In der Praxis werden bei Rückzahlungs-
klauseln die Bestimmungen und die 
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tung ist es ratsam, folgende Punkte mit-
einzubeziehen:

 • Weiterbildungskosten aufführen unter 
Nennung des Rückzahlungsbetrags 
(Weiterbildungskosten, Prüfungsgebüh-
ren, Lohn etc.)

 • Bei auswärtigen Weiterbildungen: Re-
gelung über Spesen (Reise-, Verpfle-
gungs- oder Übernachtungskosten) 

 • Verpflichtung der Rückzahlung bei 
Kündigung durch Arbeitnehmer nach 
Beendigung der Weiterbildung

 • Regelung bei Kündigung durch Arbeit-
nehmer während der Weiterbildung

 • Klare Definition über Zeitdauer, innert 
welcher eine Rückzahlungsverpflich-
tung besteht (max. drei Jahre im Privat-
recht analog Art. 340c Abs. 2 OR)

 • Degressive Ausgestaltung der Rückzah-
lungsverpflichtung 

 • Regelung im Falle eines Abbruchs der 
Weiterbildung oder bei Nichtbestehen 
der Weiter bildung

 • Regelung für Kündigung durch Arbeit-
geberin 

 • Fälligkeit der Rückzahlung

Exkurs:Bundesbeiträge
für Weiterbildungen

Seit Januar 2018 werden Absolvieren-
de von Kursen, die auf eine eidgenös-
sische Prüfung vorbereiten, finanziell 
unterstützt. Sie können einen entspre-
chenden Antrag beim Bund stellen. Der 
Bund übernimmt nach Absolvieren der 
eidgenössischen Prüfung 50% der an-
gefallenen Kursgebühren, maximal aber 
CHF  9500.– (bei einer Berufsprüfung) 
beziehungsweise CHF  10 500.–  (bei ei-
ner höheren Fachprüfung). Der Absolvie-
rende muss ein Gesuch stellen, um die 
Beiträge zu erhalten. Weitere Informati-
onen zu den Voraussetzungen wie auch 
die zur Online-Gesuchseingabe sind auf 
der Homepage des Staatssekretariats für 
Bildung, Forschung und Innovation  SBFI 
(www.sbfi.admin.ch) zu finden.

Fazit

Weiterbildungsvereinbarungen mit einem  
Arbeitnehmer, welche eine Rückzah-
lungsverpflichtung vorsehen, sind ange-

messen einzuschränken. Die Zeitdauer, 
über welche die Rückzahlung erfolgen 
muss, sollte drei Jahre im privatrechtli-
chen Arbeitsverhältnis nicht übersteigen. 
In GAVs oder öffentlich-rechtlichen Erlas-
sen kann es andere Regelungen geben, 
die zu beachten sein könnten. Es emp-
fiehlt sich, die oben erwähnten Punkte in 
einer schriftlichen Vereinbarung mit dem 
Arbeitnehmer zu regeln. Unbedingt sollte 
diese Vereinbarung vor Beginn der Wei-
terbildung abgeschlossen werden.

Leena Kriegers-Tejura  
ist selbstständige Rechts-
anwältin und Partnerin  
bei Bürgi & Kriegers-Tejura 
 Legal in Zürich. Sie ist Fach-
anwältin SAV Arbeitsrecht 
und Dozentin/Expertin bei 
Fachhochschulen, Höheren 

Fachschulen und Erwachsenenbildungsinstitu-
ten. Auf Anfrage führt sie auch betriebsinter-
ne Schulungen zu arbeitsrechtlichen Themen 
durch.

Quellen und Hinweise
1 Für die bessere Lesbarkeit wird die männliche Form für Arbeit nehmer 

und die weibliche Form für Arbeitgeberin verwendet. Selbstverständ
lich sind darin die anderen Geschlechter mitbeinhaltet. 

Nie mehr Langeweile in Meetings!
Wie oft kommt es vor, dass Sie es kaum erwarten können, dass die 
Besprechung zu Ende ist? Wann haben Sie das letzte Mal in einem 
Meeting an etwas anderem gearbeitet, weil die Moderation, Agenda 
und das Protokoll fehlten?

In den letzten Wochen haben sich economiesuisse und unser 
Unter nehmen mit dem Potenzial der Meetingkultur auseinander
gesetzt. Über 3,3 Stunden können pro Woche direkt an Meetings pro 
Führungskraft und Mitarbeitenden eingespart werden. Dies entspricht 
gut 8% der Arbeitszeit!

Nun frage ich mich, weshalb die Unternehmen dieses immense 
Potenzial nicht abschöpfen. Dazu gibt es verschiedene Erklärungen: 
Erstens, das Potenzial ist im Betrieb noch nie erfasst worden und somit 
der Leitung nicht bewusst. Zweitens, es gibt keine direkte «Bestrafung» 
für den oder die Verantwortlichen, wenn die Zeit anderer gestohlen 
wird. Drittens, nur gerade ein Drittel aller Befragten haben jemals 
eine Ausbildung dazu absolviert, oder aber es wird keine Ausbildung 
gemacht, weil es aktuell genügend bequem ist, diese Situation auszu
halten. Wer nun trotzdem im Unternehmen die Meetingkultur und vor 
allem die Ergebnisse verbessern möchte, findet hier die wichtigsten 
Denkanstösse, um die MeetingLangeweile zu verhindern:
1. Bewusstsein schaffen, dass jede Sitzung und jedes Meeting ver

besserbar ist und es in jedem Unternehmen Potenziale gibt.
2. Im menschlichen Verhalten interne Standards definieren wie z. B. 

konsequentes pünktliches Beginnen; Sitzungsleitung und Teilneh

mende auffordern, sich an die Agenda zu halten, Kolleg*innen 
ermuntern, sich kurz und präzise zu äussern und nicht ausschwei
fend, persönliche Profilierung abfedern durch bessere Vorbereitun
gen und den Fokus auf Entscheidungen legen, weil: keine Entschei
dung zu treffen, bedeutet Stillstand.

3. Zehn Minuten vor Ende der Sitzung werden alle Sitzungsteilneh
menden auf die Zielerreichung erfragt. Darin wird ebenfalls be
sprochen, was das nächste Mal verbessert werden kann.

4. Permanentes Bewusstsein schaffen, indem wir uns fragen: Wo be
finden wir uns mit unserem Gespräch auf der Zeitachse?
Vergangenheit = Zeitverlust, da wir nichts mehr ändern können
Gegenwart = Erfassung von Soll-Ist-Differenzen, unsere Taten
Zukunft = Aktives Gestalten und Planung

5. Ab sofort kein Meeting mehr beenden, ohne «wer macht was bis 
wann»!

6. Die beste Sitzung ist die, welche nicht stattgefunden hat!

Ich wünsche Ihnen viel Kraft, Motivation und Inspiration, Ihre Meeting
kultur weiterzubringen! Herzlichst, Ihr Oliver Mattmann

Mattmanns Sicht erscheint in jeder zweiten personalSCHWEIZ-Ausgabe.

Wenn es um die Entwicklung von Führungskräften 
und deren Mitarbeitenden geht, nimmt  
Dr. Oliver Mattmann kein Blatt vor den Mund. 
Sein persön liches Ziel ist es, dass Führungskräfte 
 ihre Mitar beitenden so führen, dass diese  
sie persönlich und freiwillig weiterempfehlen.  
Wissen allein genügt nicht – ES TUN!

Mattmanns Sicht

http://www.sbfi.admin.ch

